Bewertungsausschuss nach § 87 Absatz 1 Satz 1 SGB V in seiner 833. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung)

Geschéaftsfihrung des Bewertungsausschusses
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Bewertungsausschuss nach § 87 Absatz 1 Satz 1 SGB V in seiner 833. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung)

Geschéftsfihrung des Bewertungsausschusses

Teil B

zur Anderung des Einheitlichen BewertungsmaBstabes (EBM)
mit Wirkung zum 1. Juli 2026

1. Rechtsgrundlage

Die Kassenarztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband vereinbaren
gemall § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V im Bewertungsausschuss den Einheitlichen
Bewertungsmafstab (EBM).

2. Regelungshintergrund und -inhalt

Auf der Grundlage eines Prufauftrags aus der zweiten Protokollnotiz des Beschlusses
des Bewertungsausschusses in seiner 594. Sitzung am 18. Mai 2022 wurde vom Institut
des Bewertungsausschusses ein Evaluationsbericht zur Abrechnung des nicht-invasiven
Pranataltests (NIPT) auf Trisomien (Gebuhrenordnungsposition 01870) erstellt. Die
Evaluation ergab, dass der NIPT auf Trisomien deutlich haufiger als zur
Beschlussfassung des Bewertungsausschusses erwartet in Anspruch genommen wird.
Die Durchfiihrung der Untersuchung konzentriert sich auf 20 Labore. Mit dem
vorliegenden Beschluss Teil B erfolgt eine Anpassung der Bewertung der
Geblhrenordnungsposition 01870 an aktuelle Testkosten.

3. Inkrafttreten

Der Beschluss Teil B tritt zum 1. Juli 2026 in Kraft.

Seite 3von 3



	B E S C H L U S S
	1. Änderung der fünften Anmerkung zur Gebührenordnungsposition 01437 im Abschnitt 1.4 EBM
	2. Änderung der Bewertung der Gebührenordnungsposition 01724 im Abschnitt 1.7.1 EBM
	Gebührenordnungs position des EBM
	Bewertung bis 31.03.2026 in Punkten
	Bewertung ab 01.04.2026 in Punkten
	3. Änderung der Leistungslegende der Gebührenordnungsposition 32670 im Abschnitt 32.3.7 EBM
	4. Aufnahme der analogen Abrechnungsausschlüsse zu den genannten Gebührenordnungspositionen
	Änderung der Bewertung der Gebührenordnungsposition 01870 im Abschnitt 1.7.4 EBM
	Gebührenordnungs position des EBM
	Bewertung bis 30.06.2026 in Punkten
	Bewertung ab 01.07.2026 in Punkten
	1. Rechtsgrundlage
	2. Regelungshintergrund und -inhalt
	Zu Nummer 1
	Zu Nummer 2
	Zu Nummer 3
	3. Inkrafttreten
	1. Rechtsgrundlage
	2. Regelungshintergrund und -inhalt
	3. Inkrafttreten


